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Geleitwort der Herausgeber

Mit Gesetz vom 26. Juli 1918 über die Errichtung eines Reichsfinanzhofs und über 
die Reichsaufsicht für Zölle und Steuern wurden die Grundlagen für die Steuerrecht-
sprechung in Deutschland gelegt. Am 8. August 1918 beschloss der Bundesrat, dass 
der Reichsfinanzhof seinen Sitz in München hat. Der Reichsfinanzhof nahm dann 
schließlich seine Tätigkeit am 1. Oktober 1918 auf. Das 100-jährige Jubiläum der 
Steuerrechtsprechung in Deutschland ist Anlass, dem Bundesfinanzhof eine Fest-
schrift zu widmen. Der Plan einer Festschrift ist in den Beratungen der Deutschen 
Steuerjuristischen Gesellschaft e.V. (DStJG) gereift. Als Herausgeber dieses Werkes 
haben sich Klaus-Dieter Drüen als Vorsitzender des Vorstands der DStJG, Johanna 
Hey als (damalige) Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der DStJG und der 
Präsident des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff als Vorstandsmitglied der DStJG 
verbunden. 

Reichsfinanzhof und Bundesfinanzhof sind im Lauf der letzten 100 Jahre bereits zu 
verschieden Anlässen Festschriften gewidmet worden. Die Festschrift für den Bun-
desfinanzhof aus Anlass der 100. Wiederkehr der Gründung des höchsten Steuer-
gerichts in Deutschland ist keine beliebige Zusammenstellung thematisch hetero-
gener Beiträge zum Steuerrecht, sondern nach der Konzeption der Herausgeber ein 
umfassender und abgestimmter Gesamtüberblick über Entwicklung und Stand der 
Steuerrechtsprechung nach 100 Jahren finanzgerichtlichen Rechtsschutzes. Nicht das 
Rechtsgebiet als solches, sondern die Perspektive der Steuerrechtsprechung steht im 
Zentrum des Werkes. Nach einer einleitenden Geschichte des Rechtsschutzes im 
Steuerrecht behandelt diese Festschrift die dogmatischen Grundlagen der Rechtspre-
chung im Steuerrecht. Ein weiterer Abschnitt widmet sich dem Steuerrecht in der 
Gesamtrechtsordnung, wobei die Bezüge zum Verfassungsrecht, zur nationalen 
Rechts- und Wirtschaftsordnung, zum Unionsrecht und zum Internationalen Steuer-
recht in den Blick genommen werden. Entwicklungslinien und Zukunftsfragen wer-
den sodann zu einzelnen Bereichen des materiellen Steuerrechts aufgezeigt. Die bei-
den letzten Kapitel der Festschrift widmen sich dem Steuerverfahrensrecht und dem 
Rechtsschutz in Steuersachen.

Das Vorhaben eines thematisch abgestimmten und sich ergänzenden Gesamtüber-
blicks zur Steuerrechtsprechung beschneidet natürlich die übliche Freiheit der Auto-
ren von Festschriften, individuell ein Thema auszuwählen und zu Ehren des Jubilars 
zu behandeln. Zu den Festschriften eigenen Zeitvorgaben, die das Erscheinen des 
Werks zum fixen Zeitpunkt gewährleisten, haben die Herausgeber auch die Gesamt-
komposition, den Aufbau und die Einzelthemen der Beiträge vorgeben. Zur großen 
Freude der Herausgeber haben sich die Autoren auf diese Zumutungen eingelassen 
und das große Gesamtwerk zu 100 Jahren Steuerrechtsprechung gewagt. Dafür ge-
bührt an dieser Stelle der herzliche Dank allen Autoren des Werkes. Der Kreis der 
Autoren setzt sich aus Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sowie 
Hochschullehrern und -lehrerinnen der Steuerrechtswissenschaft und der Betriebli-
chen Steuerlehre zusammen. Dabei ist die Schar der Autoren nicht auf Deutschland 
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begrenzt. Richter und Wissenschaftler aus verschiedenen europäischen Staaten steu-
ern eine nachbarschaftliche Außensicht auf die Steuerrechtsprechung in Deutschland 
bei. Die Verbindungslinien zur Rechtsprechung anderer Gerichte behandeln die Bei-
träge von Richtern des Bundesverfassungsgerichts und der deutschen Generalanwäl-
tin am Gerichtshof der Europäischen Union sowie aus den Reihen der weiteren 
obersten Gerichtshöfe des Bundes. Die Rücklaufquote von 100 % der zugesagten Bei-
träge ist bei Festschriften keineswegs selbstverständlich und zeugt wie auch die hohe 
Qualität der Beiträge für die besondere Wertschätzung für den Bundesfinanzhof.

Neben dem Dank an alle Autoren nutzen die Herausgeber dieses Geleitwort auch, 
um ihren Dank dem Verlag Dr. Otto Schmidt auszusprechen. Unser Plan einer Fest-
schrift wurde von Beginn an von Herrn Felix Hey und Herrn Thomas Fischer nach 
Kräften unterstützt. Besonderer Dank gilt Herrn Dominic Hüttenhoff, der diese Fest-
schrift mit großem Einsatz und Umsicht betreut hat. 

Die Herausgeber freuen sich dank des tatkräftigen Einsatzes der Autorenschaft und 
des Verlags, dem Gericht und der Steuerfachwelt ein Gesamtwerk vorlegen zu kön-
nen, das die Steuerrechtsprechung spiegelt, reflektiert und hoffentlich auch befruch-
ten wird. Es soll den seit Langem gepflegten Dialog zwischen Steuerrechtsprechung 
und Steuerrechtswissenschaft fortsetzen und seinen Zwischenstand nach 100 Jahren 
dokumentieren.

München und Köln, im August 2018 

Klaus-Dieter Drüen    Johanna Hey         Rudolf Mellinghoff 
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Geleitwort der Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz

Vor 100 Jahren wurde mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Errichtung ei-
nes Reichsfinanzhofes und über die Reichsaufsicht für Zölle und Steuern vom 26. Juli 
1918 das Fundament für den Aufbau einer einheitlichen und eigenständigen Steuer-
gerichtsbarkeit in Deutschland gelegt. Es ist aus heutiger Sicht bezeichnend, dass die 
Initiative für dieses Gesetz, das in enger Verbindung mit dem am gleichen Tag ver-
abschiedeten neuen Umsatzsteuergesetz stand, vom Reichstag als dem einzigen de-
mokratisch legitimierten Verfassungsorgan des Kaiserreichs ausging. Der Reichstag 
war nur bereit, die mit den neu eingeführten Reichssteuern verbundenen Belastun-
gen für die Bevölkerung zu akzeptieren, wenn eine gerechte Verteilung der Steuerlast 
sowie ein wirksamer und einheitlicher Rechtsschutz in Steuersachen durch die Er-
richtung eines obersten Steuergerichts auf Reichsebene gewährleistet würden. Dieser 
Vorgang ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie sehr die Akzeptanz und Stabilität 
einer Steuerrechtsordnung auf wirksame Rechtsschutzinstitutionen angewiesen ist.

Heutzutage erscheint es beinahe selbstverständlich, dass Bürgerinnen und Bürger bei 
Steuerstreitigkeiten mit den Finanzbehörden Rechtsschutz vor einer eigenständigen 
Fachgerichtsbarkeit suchen können, die in voller Unabhängigkeit von der Finanzver-
waltung steht. Das vorliegende Werk verdeutlicht, indem es in seinem ersten Teil den 
Blick auf die Geschichte der Steuerrechtsprechung in den letzten 100 Jahren richtet, 
dass unser heutiger Rechtsschutzstandard das Ergebnis einer langen und auch mühe-
vollen Entwicklung ist, die nicht geradlinig verlief. Tatsächlich waren beispielsweise 
die im Jahr 1921 als Vorinstanz des Reichsfinanzhofes gebildeten Finanzgerichte 
noch eng mit der Finanzverwaltung verquickt, da sie den jeweiligen Landesfinanz-
ämtern angegliedert waren. Die noch nicht vollständig vollzogene Trennung zwi-
schen Exekutive und Judikative kam auch in den Bestimmungen der Reichsabgaben-
ordnung von 1919 zum Ausdruck. Denn diese enthielt neben Regelungen über die 
neue Finanzverwaltung auch solche über die Organisation der Steuergerichte. Wäh-
rend man in der Weimarer Republik bemüht war, den Reichsfinanzhof und die Fi-
nanzgerichte in ihrer Unabhängigkeit zu stärken, ging die Unabhängigkeit der Steu-
errechtsprechung in der Zeit des Nationalsozialismus verloren. Der Reichsfinanzhof 
erließ in dieser Zeit in Steuerangelegenheiten jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger Unrechtsurteile, die bis heute einen dunklen Schatten auf seine Geschichte wer-
fen. Erst unter den Bedingungen der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes ge-
lang ein stetiger Wiederaufbau der Finanzgerichtsbarkeit. Dieser führte im Jahr 1950 
zur Errichtung des Bundesfinanzhofes als erstem der in Artikel  95 Absatz  1 des 
Grundgesetzes genannten obersten Gerichtshöfe des Bundes. Seinen Abschluss fand 
er mit Inkrafttreten der Finanzgerichtsordnung und der Errichtung der von den Fi-
nanzbehörden getrennten und unabhängigen Finanzgerichte zum 1.  Januar 1966. 
Mit dem Übergang der Ressortzuständigkeit für den Bundesfinanzhof vom Bundes-
finanzministerium auf das Bundesministerium der Justiz im Jahr 1969 wurde auch 
für dieses Gericht die klare Trennung von Steuerverwaltung einerseits und Steuer-
rechtsprechung andererseits endgültig vollzogen.
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Die Finanzrechtsprechung hat in der Bundesrepublik die geltende Steuerrechtsord-
nung maßgeblich geprägt und sich als wichtiger Garant des Rechtsstaates erwiesen. 
Sie hat sich als spezialisierte und eigenständige Fachgerichtsbarkeit auch angesichts 
des in den letzten 100 Jahren deutlich komplexer gewordenen Steuerrechts voll be-
währt. Wie vielfältig die Bezüge des Steuerrechts und der Steuerrechtsprechung sind, 
zeigen die Beiträge im zweiten bis fünften Teil dieses Buches. Die Vielfalt der The-
men veranschaulicht zugleich die hohen fachlichen Ansprüche, die an Richterinnen 
und Richter der Finanzgerichtsbarkeit gestellt werden. Dabei ist besonders hervorzu-
heben, dass sich die Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge nicht darauf be-
schränken, sich des Erreichten zu vergewissern, sondern den Blick auf die noch zu 
bewältigenden Aufgaben im Bereich der Steuerrechtsprechung und des materiellen 
Steuerrechts richten.

Diese Aufgaben werden in der Zukunft sicher nicht leichter. Der rasante technische 
Fortschritt, insbesondere die alle Lebensbereiche erfassende Digitalisierung, bedeu-
tet auch für die Finanzgerichtsbarkeit neue Herausforderungen. Neue finanzbehörd-
liche Eingriffs- und Ermittlungsinstrumente sowie ein erweiterter grenzüberschrei-
tender Datenaustausch führen zu neuen Herausforderungen beim Ausgleich von 
Effektivität des Steuervollzuges und den Grundrechten der Steuerpflichtigen. Zu-
gleich ist die Finanzgerichtsbarkeit selbst unmittelbar vom technischen Fortschritt 
betroffen: In den nächsten Jahren wird insbesondere die Umstellung auf elektroni-
sche Arbeitsgrundlagen voranschreiten und in der Justiz die Arbeitsweise der Ge-
richte umfassend verändern. Ich bin mir sicher, dass die Finanzgerichtsbarkeit gut 
gerüstet und hinreichend flexibel ist, um auch die künftigen Herausforderungen zu 
meistern.

Dr. Katarina Barley

Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz
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Im Oktober 1918 nahm der Reichsfinanzhof in München seine Tätigkeit auf. Der 
Bundesfinanzhof kann damit in diesem Jahr auf eine hundertjährige Geschichte zu-
rückblicken. Ein hundertjähriges Jubiläum ist immer ein besonderer Anlass zu fei-
ern. Dies gilt umso mehr, da bereits die Umstände bei der Errichtung des Reichsfi-
nanzhofes nicht unbedingt erwarten ließen, dass der Jubilar dieses ehrwürdige Alter 
erreichen würde: Seine Geburtsstunde – wenige Wochen vor dem Ende des Ersten 
Weltkrieges und dem Aufbruch Deutschlands in die parlamentarische Republik 
durch Philipp Scheidemann im November 1918 – fiel in eine Zeit, in der die politi-
schen Verhältnisse umgewälzt und hergebrachte staatliche Institutionen grundsätz-
lich in Frage gestellt wurden. Der noch junge Reichsfinanzhof hat dies überstanden.

Auch in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland blieb der 
Reichsfinanzhof als Institution bestehen. Seine Rechtsprechung jedoch stand unter 
dem unsäglichen Einfluss des NS-Regimes, beispielsweise bei Entscheidungen, die 
sich gegen jüdische Steuerpflichtige oder gegen die Gemeinnützigkeit kirchlicher Or-
ganisationen richteten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Finanzgerichte im besetzten Deutschland 
ihre Arbeit wieder auf. Mit dem Obersten Steuergerichtshof in München, der zu-
nächst für Bayern und ab 1947 für die gesamte amerikanische Zone Entscheidungen 
in Steuerangelegenheiten traf, blieb der Gedanke einer höchstrichterlichen Instanz 
auf diesem Rechtsgebiet lebendig. Und im Jahr 1950, ein Jahr nach Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland, wurde schließlich der Bundesfinanzhof in München 
errichtet. 

Das oberste deutsche Finanzgericht überprüft die Rechtsanwendung der Finanzbe-
hörden und stellt allgemeine Grundsätze zur Auslegung und Anwendung der Steuer-
gesetze auf. Der Bundesfinanzhof wirkt oft weit über den Einzelfall hinaus. In nicht 
wenigen Fällen haben seine Entscheidungen prominente Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht und in der Folge Aktivitäten des Gesetzgebers ausgelöst. Es sei 
nur an die Vermögensteuer, die Erbschaftsteuer und zuletzt die Grundsteuer erin-
nert. 

Neue Rechtsnormen, die der Gesetzgeber als Antwort auf eine immer stärker globali-
sierte Welt und immer häufiger auch infolge europäischer Vorgaben erlässt, werden 
auch in Zukunft auslegungsbedürftig sein und streitige Rechtsfragen aufwerfen. Der 
Einfluss des Unionsrechts auf das nationale Steuerrecht wird dabei weiter zunehmen, 
nicht zuletzt dort, wo die Steuergerechtigkeit gestärkt und Steuerbetrug, Steuerver-
meidung und Steuerdumping eingedämmt werden sollen. Mit seinen Entscheidun-
gen leistet der Bundesfinanzhof einen zentralen und unverzichtbaren Beitrag für die 
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Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Die 
Bürgerinnen und Bürger und ebenso die Steuerverwaltung werden, wie in den ver-
gangenen Jahrzehnten, auch in Zukunft auf die Unabhängigkeit und hervorragende 
Expertise des Bundesfinanzhofs und der Bundesfinanzrichterinnen und Bundesfi-
nanzrichter vertrauen können.

Olaf Scholz

Bundesminister der Finanzen


